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Zu den Voraussetzungren, unter denen das Widerrufsrecht 1931
des Versicherungsnehmers nach $ B Abs. 3 Satz 2 WG er-
lischt

Zur Frage, inwieweit die Klausel ,,Inhalt und Umfang der 1933
versicherten Schadensansprüche richten sich nach dem De-
ckungsumf ang der Privathaftpflichtversicherung dieses Ver-
trages " in der Forderungsausf allversicherung unwirksam
ist

Kein allgemeiner Grundsatz, dass der Sicherungsgeber, der 1937
mit dem Sicherungsnehmer eine bestimmte Sicherheit ver-
einbart hat, einen Austausch dieser Sicherheit gegen eine
ihm genehmere verlangen kann (Abgrenzun! iu BGH,
3.2.2004 = BGHZ 1,58, L|= WM 2004, 780)

Zur Verpflichtung des mit der Durchsetzung einer Forde- 1938
rung beauftragten Rechtsanwalts, den Mandanten auf die
insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit freiwilüger Zahlungen
des Schuldners hinzuweisen; zu den Pflichten eines An-
walts, der sich gegenùber verschiedenen Mandanten ver-
pflichtet, deren Forde¡ungen gegen denselben Schuldner
durchzusetzen

Feststellungsinteresse des KLägers, dessen geltend gemach-
tes Recht vom Beklagten bestritten wi¡d, unabhängig davon,
ob Dritte an dem im Streit stehenden Rechtsverhåiltnis be-
teiligt sind; kein rechtsgeschð'ftliches Handeln der Gesell-
schaft im Sinne von $ 172 Satz 1 AktG gegenúber einem Vor-
standsmitglied, wenn Gesellschaft und Vorsta¡dsmitglied
parailele Willenserklärungen gegenüber einem Dritten ab-
geben

1940

Keine Verpfüchtung einer Gesellschaft, die einen Verwal- L944
tungssitz innerhalb der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens ùber den Europäischen Wirt-
schaftsraum unterhält, zur Leistung von Prozesskosten-
sicherheit

Zur Berechnung der Barabfindung im Beschwerdeverfah- 1945
ren unter Heranziehung des Bewertungsstandards IDW S
1 200s

OLG Düsseldorl 6.4,2077



Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 30.8.2017 VÍIZB23/1.4

Bundesgerichtshof 1.4.9.2017 IXZP.26I/1.5x

Bücherschau
Klaus Lackhoff

Zu den A¡forderungen an den Nachweis der Rechtsnachfol- 1g50
ge durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden;
Nachweis, dass ein Grundstück nicht mehr dem lnsolvenz-
beschlag unterliegt, durch Löschung des Insolvenzvermerks

Kein Ausschluss der Vergütungsansprüche des Unterneh- 1951
mers durch die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens
úber dessen Vermögen erklärte Kündigung eines nach dem
Eröffnungsantrag geschlossenen Werklieferungsvertrages
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Beiträge
+ (Wann) haftet der Gynäkologe für den Pathologen? . . 164
Holt die niedergelassene Gynäkologin für eine von ihr von der Patientin entnommene Probe eine gutachter-
liche Stellungnahme bei einem Pathologen ein, haftet sie für dessen Fehlverhalten nach S 1313a ABGB als

ihren Erfü{lungsgehilfen, wenn sie gegenüber der Patientin nicht offen legt, welchen Pathologen sie ausge-

wählt hat, sie mit diesem einen Vertrag für die Patientin abschließt und auch die Befunde dieser zukommen
sollen.
Von Christian Huber

* Sachverständiger und Richter: Sachverstand schlägt Rechtsverstand? 170
Der freien richterlichen Beweiswürdigung unterliegt auch das Gutachten des Sachverständigen. Wie aber

kann bzw muss der Richter, dem die Sachkunde fehlt, dieses Beweismittel würdigen? Ist in Wirklichkeit der

Sachverständige der Richter, weil dieser dem Gutachten ohnehin nichts entgegensetzen kann? Oder reicht
umgekehrt der juristische Haus- bzw Rechtsverstand des Richters, um sich über den Sachverständigen zu

stellen und gegen das Gutachten andere Feststellungen zu treffen? Die gerichtliche Praxis hadert oft mit
diesem Spannungsfeld, obwohl eine ,,Kompetenzabgrenzung" zwischen beiden durchaus möglich erscheint.

V o n Hub ertu s S chum øcher

å Die Abgrenzung der Gewerbeordnung zum Bäderhygienegesetz am Beispiel
von Bädern an Oberflächengewässern 176
Dieser Aufsatz untersucht die Anwendbarkeit des BHygG bei Bädern an Oberflächengewässern als Teil von
Campingplätzen - unter Berücksichtigung des Kärntner Campingplatzgesetzes - anhand eines aktuellen

Beispiels aus der Praxis.
Von Daniel D'Orlando

.| Neue AZ-Sonderregelung für Universitätskliniken isd UG 179
Im Sommer 2017 wurde eine Novelle des Universitätsgesetzes beschlossen, die es unter Einhaltung des KA-
AZG-Regimes ermöglicht, die wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit bis Ende 2021 auf bis zu 60 Stunden
zu erhöhen. Diese UG-Novelle 2017 wurde mittlerweile im BGBI kundgemacht und trat am 1. 10. 20L7 ín
Kraft.
Von Lukas Stðrker

I Zur Befreiung von der Mitgliedschaftzu den Wohlfahrtsfonds der Arztekammern

*Editorial ....
Erlässe am Prüfstand der Gerichte
Von Christian Kopetzkí

bei Versorgungsansprüchen aus anderen Versorgungswerken
Anmerkung zur Entscheidungsbesprechung von Schimanko, RdM 2017/98
l-;rrlFleft4/20l7 der RdM wurde ein Artikel zur Befreiung von der Beitragspflicht zu den Wohlfahrtsfonds der
Ärztekammern veröffentlicht. Dieser beruht auf einem Erk des LVwG Wien (5. 1.2017, 1621039/135391

2015). Das betreffende Erk ist jedoch nicht rechtskräftig, da gegen dieses eine Revision beim VwGH an-

hängig ist. Im Folgenden wird auf das Erk sowie den obgenannten Artikel näher eingegangen.
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